
Ausfertigung. 

Az.: 3 B 6895/13 

BESCHLUSS 

In d~r Verwaltungsrechtssache 

An~agstellers, 

gegen 

di~ ~undesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Migration und 
Fluchtlinge - Außenstelle Oldenburg·, 
Kl~stermark 70 - 801 26135 Oldenb~rg, - 5638361-231 -

Antragsgegnerin, 

Streitgegenstand: Asylrecht (Überstellung nach Italien), 

hat das Verwaltungsgericht Oldenburg - 3. Kammer· am 24. Januar 2014 durch den 

Eihz~lrichter beschlossen: 

1. Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 
Wird abgelehnt. 

Die außergerichtlichen Kosten des Verfahrens trägt der 
Antragsteller. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

2. Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhitfe wird 
abgelehnt· 

' HJS~~W~3S3M wnrn33~ 

. 2. 

1 ·~ 1071 'HI • A • ~- 1 J ') ' 1 p 111 1 ::i ~ ::i AA 111 n 1 9. n 1 ::i \ 1 n 7 • r. 1 .L. 1 r. 7 • 11.., 1 •r 



-2-

Gründe: 
~· ' 

1. Der sinngemäß gestellte Antrag des Anlragstelers, die aufschiebende ~atü~-511-
ner Klage (3 A 6894/13) nach den §§ 34 a Abs. 2 Satz 1, 75 Asylverfat~~sge~tr 
i.d.F. Änderungsgesetzes vom 28. August 2013 (BGBI. 1 S. 3474) - AsylVfG - i.V.m. 

§~Abs. 2 Satz 1 Nr. 3. Abs. 5Satz1 Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F. des Ände

rungsgesetzes vom 31. August 2013 (BGBI. 1 S. 3533) - VwGO - anzuordnen. soweit 

s~, sich gegen die im Bescheid des Bundesamtes filr Migration und Flüchtlinge (im 

Folgenden Bundesamt genannt) vom 25. November 2013 enthaltene Abschiebungs

~dnung nach Italien (Nr. 2 des Bescheidtenors) richtet, ist zwar zulässig, aber un· 

begründet 

F~r eine nach § 80 Abs. 5 Salz 1 VwGO zu treffende Entscheidung ist maßgebend. ob 

das: private Interesse des Antragstellers, von der Vollziehung des angefochtenen Ver· 

waltungsaktes vorerst verschont zu bleiben. das öffentliche Interesse am Vollzug des 

Verivaltungsaktes überwiegt. Bei dieser Abwägung sind die Erfolgsaussichten des 

Redrtsbehelfs vorrangig zu berücksichtigen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 14. April 

2005 - 4 VA 1005/04 -, juris, Rn. 10. mit VerOffendichungshinweis u.a. auf BVerwGE 

123, 241). Hat der Rechtsbehelf voraussichttich Erfolg, weil der angegriffene Verwal· 

tungsakt offenbar fehlerhaft isl überwiegt daS Aussetzungsinter~ des Beb'offenen 

das .öffentliche Vollzugsinteresse. Der Antrag ist dagegen in aller Regel unbegründet 

wenn der Antragsteller im Verfahren zur Hauptsache keinen Erfolg haben wird, insbe

sOOdere. wenn die angegriffene Verfügung offensichdich rechtmäßig isl Denn an der 

sofortigenVollziehung eines offenbar rechtmäBigen Verwaltungsaktes besteht regel

mäßig ein besonderes öffentliches Interesse (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 30. 

OktOber 1990- 3 M 22/90-, NVwZ 1991, 496). Bei offenem Ausgang des Klageverfah· 

rens ist im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass der Gesetzge

ber in den Fällen, ä1e - wie hier - nieht wn § 75 Abs. 1 Salz 1 AsylVfG erfasst werden. 

einen grundsätzlichen Vorrang des Vollziehungsinteresses angeordnet hat (s. § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO) und es deshalb besonderer Umstände bedarf, um eine 

hierron abweichende Entscheidung zu rechtfertigen. Eine Einzelfallbetrachtung ist 

grundSätzlich nur im Hinblick auf solche Umstände geboten, die von den Beteiligten 

vorg,etragen werden und die Annahme rechtfertigen können, dass im konkreten Fall 

'/On der gesetzgeberiSchen Grundentscheidung ausnahmsweise abzuweichen ist Da

bei ist der Rechtsschutzanspruch umso stärker und darf umso weniger zurückstehen. 
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je schwerwiegender die dem Einzelnen auferlegte Belastung ist und je mehr die Maß

nahmen der Behörde Unabänderliches bewirken (vgl. BVerfG. Nichtannahmebeschluss 

vom 1 Q_ Oktober 2003 - 1 BvR 2025/03 -. juris, Rn. 19 ff., mit Veröffentlichungshinweis 

~-uf NVwZ 2004, 93; BVerwG, Beschluss vom 14. Aprrl 2005, a.a.Q_, Rn. 12). 

Ausgehend von diesem Maßstab überwiegt das Suspensivinteresse des Antragstellers 

nicht das öffentliche Vollzugsinteresse. Die im angegriffenen Bescheid enthaltene Ab

s~~iebungsanordnung ist aller Voraussicht nach rechtmäßig. Dabei ist auf die zum 

Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung bestehenden tatsächlichen und rechtlichen 

Verhältnjsse abzustellen (§ n Abs. 1 Sa1z 1 AsylVfG). 

§ 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG bestimmt ausdrücklich, dass das Bundesamt die Ab

schi~bung anordnet .sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann". Die Ab· 

schiebungsanordnung dar1 als Festsetzung eines Zwangsmittels erst dann ergehen, 

wenn alle Zulässigkeits\foraussetzungen einer Abschiebung nach § 26 a oder § 27 a 

A~ylVfG i.V.m. § 34 a AsylVfG erfüllt sind. Vor Erlass der Abschiebungsanordnung ist 

zu prüfen, ob die Abschiebung in den Dritt- bzw. Mitgliedstaat - wenn auch nur vo

rübergehend - rechtlich unzulässig oder tatsächlich unmöglich ist (vgl. Nds. OVG. B~ 

schluss vom 2. August 2012 - 4 MC 133/12 -, juris, Rn. 5 ff.). 

Die Abschiebung ist aber weder rechtlich unzulässig noch tatsächlich unmöglich. 

Insbesondere ist die Antragsgegnerin für den Asylantrag des Antragstellers nicht zu. 

ständig. Die Prüfung der Zuständigkeit richtet sich trotz des lnkrafttretens der Verord

nung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

201 ~ zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, 

der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) -

Dublin 111-VO •• am 19. Juli 2013 (dazu s. Art. 49 Unterabs. 1 Dublin lll·VO) nach der 

Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 ·Dublin 11-VO • (EG

AsylZustVO). weil die Dublin 111.VO nicht auf Anträge auf internationalen Schutz an

wend bar ist, die vor dem ersten Tag des sech~en Monats nach ihrem Inkrafttreten -

also _vor dem 1. Januar 2014 • gestellt wurden und für die vor diesem Zeitpunkt auch 

um Aufnahme oder Wiederaufnahme nachgesucht wurde (s. Art 49 Unterabs. 2 Dublin 

111-VO) (vgl. Bender/Bethke, Asylmagazin 2013, 358 <363 f.>: vgl. dagegen VG Hanno-
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veri Beschluss vom g_ Januar 2014 - 1 B 7895/13 - juris, Rn. 20, das sinngemäß aus· 

führte, die Anwendbarkeit der Dublin 111-VO für Aufnahme- und Wiederaufnahmegesu

che beziehe sich nicht auf bereits vor dem 1. Januar 2014 gestellte und beantwortete 

~esuche). Ausgehend von der Vorschrift des Art 5 Abs. 2 Dublin 11-VO. nach der bei 

der' Bestimmung des nach den Kriterien der. Dublin 11-VO zustandigen Mitgliedsstaats 

von: der Situation ausgegangen wird, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der 

~werber seinen Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. ist Italien zu· 

~indig. Das Bundesamt stellte nach der Asylantragstellung am 7. Juni 2013 innerhalb 

der :FriSt von drei. Monaten (s. Art. 17 Abs. 1 Unterabs. 1 Dublin 11-VO) das Aufnahme

gesudl vom 20. Au~ust 2013 und stüt:zte es auf Art 9 Abs. 4 Dublin 11-VO. Nach dieser 

Nprm sind die Absätze 1, 2 und 3 u.a. anwendbar, solange der Antragsteller das Ho. 

heifsgebiet der Mitgfredstaaten nicht verlassen hat, wenn der Asylbewerber nur ein 

oder mehrere VJSa, die seit weniger als sechs Monaten abgelaufen sind. aufgrund de· 

ren er in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreisen konme, besitzt. Nach Abs. 2 

iSt. wem der Asylbewerber ein gültiges V1Sum besitzt, der Mitgliedstaat. der das V15um 

erteilt hat. für die Prüfung des Asylantrags zuständig, es sei denn, dass das V15um in 

Vertretung oder mit schriftlicher Zustinmung eines anderen Mitgliedstaats erteiH wur· 

de. Der Antragsteller erhielt nach dem Auszug aus dem VIS (Visa-lnfoonationssystem) 

·Antragsauskunft - vom 7. Juni 2013 vom ilaftenisdlen Ministerium für auswartige An· 

~enheiten (.Ministry of Foreign Affairs·) am 10_ April 2013 in Abidjan ein Visum für 

fünf Tage für den Zeitraum vom 10. bis 30_ April 2013 (V1Sum Nr_ .ITA ... ·). Mit Schrei

ben YOm 22. Oktober 2013 stimmte die zuständige italienische Behörde der Überstel

lung. gemäß Art 9 Abs. 4 Dublin 11-VO zu. Zuständig wurde Italien allerdings schon mit 

Ablauf des 20. Ok1ober 2013, weil zu diesem Zeitpunkt die in Art 18 Abs. 7 Dublin 11-

VO genannte Frist von zwei Monaten ablief. Nach dieser Vorschrift ist davon auszuge

hen. dass dem Aufnahmegesuch stattgegeben wird, wenn innerhalb der genannten 

Frist gemäß Art 18 Abs. 1 Dublin 11-VO keine Antwort erteilt wird, was die Verpflichtung 

~c.h sich zieht. die Person aufzunehmen und angemessene Vorkehrungen für die An-

ku"" zu treffen. 

~ ist rechtlich z:Nar unzulässig, einen Antragsteller an den ursprimglich nach den Kri

terien des Kapitels III der Dublin 11-VO als zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu über

stellen, wenn dem den zuständigen Mitgftedstaat bestimmenden Mitgliedstaat nicht 

unbekannt sein kann, dass die systemischen Mängel des Asylverfahrens und der Be

dingungen für die Aufnahme von Asylbewerbern in diesem Mitglieds1aat ernsthafte und 

G ' Q 1 0 7 1 ' J ~I 
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durch Tatsa~hen bestätigte Gründe für die Annahme darstellen, dass der Antragsteller 

tatsächlich Gefahr läuft, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im 

Sinne von Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GA-Charta) 

{ABI. der EU vom 30. März 201 O, C 83/389) ausgesetzt zu werden (vgl. Europäischer 

Getichtshof - EuGH -. Urteile vom 14. November 2013 - C-4/11 -, juris, Rn. 29 ff., und 

21. Dezember 2011 - C-411/10 und C-493/10 -. juris, Rn. 94, mit VeröffentJichungshin

weis u.a. auf NVwZ 2012, 417 ff.), der dem wortgleichen Art. 3 der Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten (EMRK) vom 4. November 1950 

(B~BI. 1952 II S. 685, 953) entspricht und dieselbe Bedeutung und Tragweite hat (s. 

Art. 52 Abs. 3 GA-Charta und Erläuterung zu Art 52 GA-Charta, ABI. der EU vom 14_ 

D.ezember 2007. C 303/17). Im zuletzt genannten Urteil legte der EuGH u.a. dar, das 

Gemeinsame Europäische Asylsystem stütze sich auf die uneingeschränkte und um

fassende Anwendung der Genfer FlüchtJingskonvention und die Versicherung, dass 

niemand dorthin zurückgeschickt werde, wo er Verfolgung ausgesetzt sei. Die Beach

tung der Genfer Flüchtlingskonvention und des Protokolls von 1967 sei in Art 18 GR

Charta und in Art. 78 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) geregelt (Rn. 75). Nach gefestigter Rechtsprechung hätten überdies die Mit

gHedstaaten nicht nur ihr nationales Recht unionsrechtskonform auszulegen, sondern 

auch darauf zu achten, dass sie sich nicht auf eine Auslegung einer Vorschrift des ab

geleiteten Rechts stützen würden. die mit den durch die Unionsrechtsordnung ge· 

schützten Grundrechten oder den anderen allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts 

kollidiere (Rn. 77). Die Prüfung der Rechtstexte, die das Gemeinsame Europäische 

Asylsystem bildeten. ergebe, dass dieses in einem Kontext entworfen worden sei. der 

die Annahme zulasse, dass alle daran beteiligten Staaten, ob Mitgliedstaaten oder 

Drittstaaten, die Grundrechte beachten würden. einschließlich der Rechte, die ihre 

Grundlage in der Genfer Flüchtlingskonvention und dem Protokoll von 1967 sowie in 

der EMRK finden würden, und dass die Mitgliedstaaten einander insoweit Vertrauen 

entg~genbringen dürften (Rn. 78). Gerade aufgrund dieses Prinzips des gegenseitigen 

Vertrauens habe der Unionsgesetzgeber u.a. die Dublin 11-VO erlassen, um die Be

handlung der Asylanträge zu rationalisieren und zu verhindern, dass das System 

dadurch stocke, dass die staatlichen Behörden mehrere Anträge desselben Antragstel

lers bearbeiten müssten, und um die Rechtssicherheit hinsichtlich der Bestimmung des 

für die Behandlung des Asylantrags zuständigen Staates zu erhöhen und damit dem 

„forum shopping 11 zuvorzukommen, wobei all dies hauptsächlich bezwecke, die Bear

beitung der Anträge im Interesse sowohl der ~ylbewerber als auch der teilnehmenden 

Staaten zu beschleunigen (Rn. 79). Unter diesen Bedingungen müsse die Vermutung 
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1 

1 

~. dass die Behandlung der Asylbewert>er in jedem einZelnen Mitgliedstaat in Ein-
1 

~tang mit den Erf01demissen der Char1a sowie mit der Genfer Aüchtlingskonwn~on 
u~ der EMRK stehe. Allenings könne nicht ausgeschlossen werden, dass di~es 

1 

System in der Praxis auf größere Funktionsstörungen ip einem bestimmten Mitgli8d-
I 

staar stoße, so dass eine ernst zu nehmende Gefahr bestehe, dass Asylbewerber ~ei 
e~ ÜbermeRung in diesen Mitgliedstaat in einer Weise behandelt werden würden, ~ie 
"'.'lt: ihren Grundrechten unvereinbar sei (Rn. 80 f.J. Zu berücksichtigen ist aber, ~ 

nicht jeder Verstoß gegen die EMRK (vgl. VG Hannover, Urteil vom 7. November 2tj13 

• 2 A 75/13 -, juris, Rn. 21) und nicht jede Verletzung eines Grundrechts durch den iu. 
~ Mitgfiedstaat d"1e VerpfrlChtungen der übrigen Mitgliedstaaten zur Beach~ 

der!ße;stilr1mungen der Dubrin 11-VO berührt. Es wäre auch nicht mit den Zielen ~ 
' ' 

denit System der Dublin 11-VO vereinbar, wenn der-geringste Verstoß gegen die Ri~i-
1 

n~ 2003/9, 2004/83 oder 2005/85 genügen würde, um die Überstellung eines~-

~an den nonnaterwaise zuständigen Mitgliedstaat zu vereiteln (EuGH, Urieil 

voffl 21. Dezember 2011, a.aO.. Rn. 82 und 84; vgl. auch Hailbronner!Thym, NV~Z 

21)1 ?. 406 <408>, die ausführenJ der Begriff der systemischen Mängel fordere d~ 
1 

~chweis der reellen Unfähigkeit des Verwaltungsapparates zur Beachtung des ~ 4 

GR-Charfa, und Funke-Kaiser. GK-AsyMG. aaO., Rn. 32, der darlegt eine fehlerh~f

te ktwendung der maßgeblichen uniOnsrechtlichen und völkerrechdichen Normen rbi-
1 

ehe grundsitzfich nieht aus. auch wenn es sich nicht um singuläre Einzelfälle handel~). 
' ! 

Im Übrigen reicht unabhängig vom ErfordemiS der Existenz systemischer Mängel df!s 
1 

Asyfyerfahrens und der Bedingungen für äse Aufnahme von Asy1bewerbem die d.p-

hende Überstellung in einen Mitgliedstaat, in dem ä1e eigene wirtschaftliche Situatibn 

sch~er sein wird als in dem ubersteßenden Mitgliedstaat, nicht aus, die ~le 

der unmenschrlChen Behandlung, Wie sie von Art. 4 GR..Qiarta bzw. Art 3 EMRK ~r
~en wird, zu überschreiten. Diese Regelungen können nicht so ausgelegt werd~. 

dass sie die Mitgliedstaaten verpflichten, jede Person innerhalb des eigenen Zustah

digk~ mit einem Obdach zu versorgen. Sie enthalten keine allgemei~ 
' 1 

Pfricht. Rüchllingen finanzielle Unterstützung zu bieten, um ihnen einen bestimm~ 

Lebensstandard zu ermögHdlen. Ausländern, <f1e von einer Überstellung betroffen sin~, 
gewähren die genaMten Regelungen grundsätzrlCh keinen Anspruch mit dem Ziel. ~n 

einem Mitgßedstaat zu "'erble1ben. um dort weiterhin von mediZinischer, soZialer od~r 

anderweitiger Unterstützung oder Leislung zu profitieren. Wenn keine außergewöhnl~ 

zwingenden humanitären Gründe vorliegen, die gegen eine Überstellung sprechen. i$t 

aJlein; die Tatsache, dass öie wirlschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse bed~
tend geschmälert würden, falls ein Antragsteller überstellt werden würde, nicht ausrei-
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c end, einen Verstoß gegen die zuletzt genannten beiden Vorschriften zu begründen 

(v r~ Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte - EGMR • (3. Kammer), Entschei

d. ng vom 2. April 2013 - 2n2s110 ·,ZAR 2013. 336 f., Rn. 70 f_ - Mohammed Hussein 

u. ./Niederlande u. Italien •. die offizielle Fassung in der englischen Amtssprache ist 

a rufbar unter http://hudoc.ectir.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-118927). 
1 

Di Verantwortlichkeit eines Staates nach Art. 4 GA-Charta bzw. Art. 3 EMRK wegen 

d r :Behandlung eines Ausländers kann allerdings ausnahmsweise begrundet sein, 

w nh dieser vollständig von staatlicher Unterstützung abhängig ist und behördlicher 

GI ichgültigkeit gegenübersteht, obwohl er sich in so ernsthafter Armut und Bedurftig

ke :befindet, dass dies mit der Menschenwürde unvereinbar ist (vgl. zur Situation in 

G iephenland: EGMR • Große Kammer ·, Urteil vom 21. Januar 2011 • 30696/09 -, 

N wZ 2011, 413 ff., Rn. 253 - M.S. S./Belgien u. Griechenland-. der an anderer Stelle 

einer „Situation äußerster materieller Armur spricht (s. Rn. 252 .• sibJation· of ext

re ~material poverty-); die offizielle Fassung in der englischen Amtssprache ist abruf· 

ba : unter http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i~001-103050; vgL 

da u auch BVerwG, Beschluss vom 25. Oktober 2012 • 10 B 16.12 -, juris, Rn. 9, mit 

Ve öftentlichungshinweis auf lnfAuslR 2013, 45). 

Au. gehend von den vorstehend dargestellten Maßstäben ist zum gegenwärtigen Zeit· 

pu. kt nicht davon auszugehen, dass in Italien die genannten Voraussetzungen vorlie· 

ge , :um deshalb die Unzulässigkeit der Überstellung des Antragstellers feststellen zu 

kö n~n (die gleiche Auffassung im Ergebnis vertretend z.B. VG Oldenburg, Beschlüsse 

vo ~- Dezember 2013 • 3 B 6728/13 • und 11. Deze~ber 2013 - 3 B 6820/13 -, je· 

we ls: V.n.b.; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 14. November 2013 • 4 L 44/13 ·, 

VG Trier, Beschluss vom 6. November 2013 - 5 L 1539/13.TA -. VG Saarland, Be

sc lu~s vom 30. Oktober 2013 • 3 L 1891/13 ·, OVG Berlin-Brandenburg, Beschlüsse 

17. Oktober 2013 - OVG 3 S 40.13 ·und vom 24. Juni 2013 - OVG 7 S 58.13 -, 

VG Ansbach, Beschluss vom 18. September 2013-AN2K13.30675 :., VG Hannover, 

Urt il:vom 13. September 2013 - 2 A 4489/12 -, VG Hamburg! Urteil vom 18. Juli 2013 

• 1 A 581/13 -. VG Augsburg, Gericht.sbescheid vom 18. Juli 2013 -Au 6 K 13.30132 -

Regensburg, Urteil vom 18. Juli 2013 ·RN 5 K 13.30027 -. jeweils juris. und Nds. 

OV , Beschluss vom 2. August 2012 - 4 MC 133/12 -, a.a.O.; a.A. VG Gießen, Urteil 

vo 25. November 2013 - 1 K 844/11.Gl.A-, und Beschluss vom 28. August 2013 • 1 L 

155 /13.Gl.A -, VG Frankfurt a.M., Urteil vom 9. Jufi 2013 - 7K560/11.F.A -, VG Köln, 

Bes hluss vom 7. Mai 2013 - 20 L 613/13.A-, jeweils juris). 
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Dies ergibt sieh instJesclndere aus der genannten Erdscheidung des EGMR ~ 2. 

Aptit 2013, in der är u..a ausgefiilwt hal, unter Bariicksichligung der Berichte von ~e
~ngs- und Niddregierungsinstitutione und-organisationen uber die Aufnah-.o

gramme für A.sylbEMerber in halien, komme der Gerichtshof zu dem Schluss. dass \die 
' 1 

aRgemeine Situation und die Lebensbedingungen in Italien ffir Asylbewerber. a?er· 

~nte Rüchtfinge und Ausländer. die aus Gründen des internationalen Schutzes ~er 

zu ·hurnanitlren Zwecken eine Aufenthahserlaubnis erhalten haben, einige ~gel 
1 

aufweisen mögen, dass die vorliegenden MaleriaJien jedoch kein systemiSches Vetisa· 
' : 1 

gen der Hilfs- und UnterstiitzungsmaBnahmen für Asylbewerber als Mitglieder eiper 

~ schurzbedUrftigen Personengruppe aufzeigten, wie es im Fall M.S.S. ge$en . 

Belgien und Griechenland der Faß gewesen sei. Berichte des UNHCR und des M~- · 

~aedirskommiSsars wUn:len auf jüngste Verbesserungen der Situation hinwe+n 

mit ~ Ziel der Mängelbeseitigung; alle Berichte zeigten übereinstimmend und at.Js-
. ~ 

fü~ich äte Existenz ausgearbeiteter Strukturen von Einrichtungen und Hilfsma8"fÜ1· 

me~, die auf die Bedürfnisse der Asylbewerber zugeschnitten seien (a.a.O .• Rn. 7e; 
kli~ zu dieser Entscheidung leh~ Asylmagazin 2013, 324 ff., der - tei~se 

1 

sinngemä8 - u.a. ausgeführt hat, die wm EGMR herangezogenen Berichte verschie-
. 1 

dener Nichtregierungsorganisationen und Institutionen, unter anderem der Be~t 

.UNf:iCR Recommendations on important aspedS of refugee protection in ltaly" 4es 
UNHCR von Juli 2012, der am 18. September 2012 veröffentlichte Bericht des Euroba-

: 1 

rates - Commissioner for Human Rights, Mr Nils Muifnieks •• der .Dublin II Reguratfon 

National Report'" eines europaischen Netzwerks von Nichtregierungsorganisatiorlen 
' 1 
' 1 

vom .19. Dezember 2012 sowie sdlDe81ich der am 3. Februar 201 3 veröffentlichte ~e-

port :Dublin II Regulation, Lives on hokr, der gemeinsam von vier FluchHingshilfsorga

nisalionen verfasst worden sei (zu diesen Berichten s. EGMR, a.a.O., Rn. 43 bis 5.0). 

kämen allesamt, wenngleich mit jeweils unterschiedlicher Intensität und StoBrichtu~g. 

zu dem Ergebnis, dass die Aufnahmemöglichkeiten von Asylsudlenden völlig un~

reichena seien, die sanitären Bedingungen und Wohnbedingungen zu einem Großteil 

nicht der EU-Aufnahmerichtli entsprachen und im Vergleich zur Zahl der Antrags~l
ler vi91 ru wenige Plätze zur Verfügung stünden. und insbesondere subsidiäre Sch~
berechtigte vielfadl keinen oder nur sehr llickenhaften Zugang zu Unterkunft, Verspr

gung und medizinische UnterstUtzung hätten). 

Das beschließende Gericht folgt den Ausführungen des EGMR, dessen Rech1spre· 

chung fUr die Auslegung der EMRK auch über den jeweils entschiedenen Fall hin~s 
1 

eine· Orientierungs- und Leitfunktion hat (vgl. BVerfG. Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 

2333/08 u.a. •• juris, Rn. 89 f .• mit Veräffenllichungshinweis u.a. auf BVerfGE 128. 326 

. 9-
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ff_ und BVerwG. Urteil vom 28. Februar 2013 - 2 C 3.12 -, juris, Rn. 46. mit Veröffentli-
, 

c. uogshinweis u.a. auf NVwZ 2013, 1087 ff.). Femer besteht eine aus der Transfer· 

kl usel des Art. 52 Abs. 3 GA-Charta resultierende Bindung des EuGH an die Recht

s· r~chung des EGMR (vgl. Obwexer, EuR 2012, 115 <145 f.>, der unter Hinweis u.a. 

a das oben genannte Urteil des EuGH vom 21. Dezember 2011 ausführt, die Bin-. ; 

d ng sei in der Praxis schon mehrfach zur Anwendung gekommen). 

D. s; Weiteren wird auf die folgenden Erwägungen des OVG Sachsen-Anhalt in seinem 

B schluss vom 14. November 2013 (a.a.0.) Bezug genommen: 

, „Der EGMR hat damit ausdrücklich keine systemischen Mängel in Italien ange-
1 nommen {vgl. dazu auch Schweizer Bundesverwaltungsgericht, Urt v. 20. Juni 

2013 • E 1814/2013 -). Die dagegen unter Hinweis auf die vom EGMR vorge
nommene Einzetfallprüfung (vgl. VG Gießen, Urt v_ 28. August 2013. a.a.0.), 

; den an Art. 3 EMRK orientierten PrUfungsmaßstab und die unterlassene Berück· 
. sichtigung bestimmter Gutachten (vgl. VG Köln, Beseht v_ 7. Mai 2013, a.a.0.) 
; oder die Fehlerhaftigkeit der gegebenen Begründung (vgl. VG Frankfurt a.M., Urt. 
'. v_ 9. Juli 2013, a.a.0.) erhobenen Einwendungen sind angesichts der in der Ent
: scheidung getroffenen Feststellung von vornherein nicht durchgreifend. Im Übri

: gen hat der EGMR seine Einschätzung inzwischen in einer Entscheidung v. 10. 
: September 2013 (- 2314/10 -, zit nach HUDOC <Anm. des beschließenden Ge
. richts: Entscheidung der 3_ Kammer, in der englischen Amtsspradle abrufbar un

! ter http:/ihudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-127054>), die 

: auf den Zeitpunkt seiner Entscheidungsfindung abstellt, hinsichtlich der Situation 
· von Asylsuchenden in Italien ausdrücklich wiederholt. „ 

Er änzend ist hinzuzufügen, dass zwar in den im Felgenden genannten aktueUen Er

ke ntnismitteln, die der _EGMR in seinen oben dargestellten Entscheidungen vom 2_ 

Ap il .2013 und 10. September 2013 nicht berücksichtigt hat. nämlich im Bericht der 

Sc weizerischen Flüchtlingshilfe altalien: Aufnahmebedingungen - Aktuelle Situation 

Asylsuchenden und Schutzberechtigten 1 insbesondere Dublin-Rückkehrendenu 

Oktober 2013 (abrufbar unter 

h ://www.fluechtlingshilfe.ch/newsfrtalienbericht/1310-sfh-bericht-italien-

auf ci.hmebedingungen.pdt) und in der Stellungnahme des UNHCA gegenüber dem 

~ltungsgencht Freiburg von Dezember 2013 sowie den „UNHCR-Empfehlungen 

zu ichtigen Aspekten des Flüchtlingsschutzes in ftalienu von Juli 2013 ebenfalls teil· 

wei e erhebliche Missstände beschrieben werden. 

Au gangspunkt des Berichts der Schweizerischen Flüchtlingshitfe ist der Besuch einer 

Def gation der Schweizerischen FlüchtJingshiffe vom 27. Mai bis zum 7. Juni 2013 in 

ltali n. Dabei wird eingangs darauf hingewiesen, dass die Situation in Italien im vorlie-
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1 
1 

genden Bericht anhand der B isj:Aele von Rom und Mailand aufgezeigt werde- ~-
g"1tm großer Diffe euzen je nach Gemeinde und Region könne kein Überblick über ttie 

' : i 

s~ im ganzen Land gegeben werden (S. 1 ). In der Zusammenfassung wird aTs-
gefihrt, dass die große Mehrheit (83,9 Prozent) der Dublin-Überstellungen nach ltal~ 

aus'. der Schweiz komme. Insgesamt 3551 Dublin-Obeistellungen nach Italien im Jtr 
~1~ stünden 8000 slaa1liche Aufnahmeplätze gegenüber. 64.000 anerkannte Flücpt-

• 1 

linge lebten bereitS in Italien. Der sogenannte .Notstand Nordafrtka· sei Ende Februar 
' 1 

201.3 beendet worden. Ungefähr 16.000 Personen hätten die Notstandsunterkü"'1e 

~ müssen. Etwa 3000 VertelzflChe hätten noch länger bleiben können und ~1-
ten ins SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Schutzsyst~ 

fii~ ~ und Riichllinge) versetzt werden. Nach wie vor bestünden ~el 
beim Zugang zum Asylverfahren. In Mailand werde systematisch eine Wohnbes~ti-

. 1 

g~ verlangt, damit man ein Asylgesuch einreichen könne. Auch in Rom müssten ~ie 

Asylsuchenden eine Adresse vorweisen. Sowohl in Mailand als auch in Rom könne es 
: ! 

mehrere Monate dauern bis zur formellen Registrierung des Asylgesuchs (verbal~z-
zaziOne). In dieser Zeit hätten die Betroffenen keine Unterkunft Anders als rückübtr· 

steifte Asylsuchende erhielten Rücki)berstellte. die bereits einen Schutzstatus in ltali~ 

hinan. keine Unterstützung. Sie hitten keinen Zugang zu den Flughafen-NGOs u~ 
k6nrien nicht in~ FER-Projekten (Fondo europeo per i rifugiati: vom Europäisch~n 
Flüchtlingsfonds finanzierte Unterkünfte) unterkommen. Sie könnten frei nach ltali~n 
einreisen, müssten aber für sidl selber schauen. Das ilaJienische System sehe v+r. 

dass, Schutzberechtigte spätestens ab Erhalt ihres Status arbeiten dürften. Deshalb 
. 1 

werde auch erwartet, dass Sie sich ab diesem Zeitpunkt selbst versorgen könnten. ~te 
hätten keinen Zugang mehr zu den CARA. (Centri di accoglienza per richiedenti asil+ -

Aufnatmezentren für Asylsudtende). Zum SPRAR hätten sie Zugang. sofern sie die$e 
' 1 

Mög~eit nicht schon vorher ausgeschöpft hitten. Die Anzahl der SPRAR·Plärze ~i 

sehr beschränkt (aktuell 4800, ab 2014 sollten sie auf 16.000 erhöht werden). und ~ 

bef~en sich 5000 Personen auf der Warteliste. Die Aufenthaltsdauer betrage s~ 

Monate und könne bis auf zwölf Monate vertingert werden~ bei Verletzlichen aJlenfaJls 

länger. Diese Zeit reiche jedoch in ~en meisten FäJlen nidlt aus, um die Selbständip· 

keit zu erreidlen. V181e Personen landeten in der Obdachlosigkeit oder in besetzten 

Häusern Uncl Slums. Angesichts der aktuellen w~ und der hohen Arbe~· 
1 

losigkeit (12 Prozent beziehungsweise 39,5 Prozent unter jungen Erwachsenen) sei t5 
für ~chende und Schutzberechtigte praktisch unmöglich, eine Arbeit zu finden. 

• 1 

Wenn es ihnen gelinge, sei es meist Schwarzarbeit. schlecht bezahlt und auf kurze Z~it 
. ! 

befristet. Der Verdienst_ reiche nicht aus, um eine Wohnung zu mieten und die Existe~ 
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zu sichern. Bezüglich Sozialhilfe ·seien anerkannte Flüchtlinge zwar mit Italienern 

glei~hgestellt. Das italienische Sozjalhilfesystem sei jedoch sehr schwach und könne 

kein: Existenzminimum garantieren. Die Wartezeit für eine Sozialwohnung betrage 

mehrere Jahre. auch für Familien. Das italienische System beruhe stark auf der Unter

stützung der Betroffenen durch ihre Familie. Auf ein solches familiäres Netzwerk könn

ten Flüchdinge jedoch nicht bauen. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung werde in 

der :Praxis dadurch beeinträchtigt, dass viele Asylsuchende und Schutzberechtigte 

nicht über ihre Rechte und das administrative Verfahren zum Erhalt einer Gesund

heitskarte informiert seien. Es bestünden systemische Mängel im italienischen Auf· 

nahrnesystem für Asylsuchende und Schutzberechtigte (S. 4 - 7). 

De.r UNHCR tahrt in seiner Stellungnahme von Dezember 2013 - im Wesentlichen un

ter Verwendung von Zitaten aus seinem Bericht .UNHCR-Empfehlungen zu wichtigen 

Aspekten des Flüchtlingsschutzes in ltalien11 von Juli 2013 - u.a. aus, obwohl Italien 

erhebliche Bemühungen unternommen und finanzielle Mittel aufgewendet habe, um 

auf die im Jahr 201 i unerwartet hohe Zahl der auf dem Seeweg ankommenden Perso

nen zu reagieren, habe der als Reaktion auf den DNordafrika-lmmigrationsnotstand" 

eingerichtete Notaufnahmeplan lange bestehende Mängel des Aufnahmesystems auf

gezeigt, einschließlich des· Mangels an strategischer und struktureller Planung und der 

Grenzen, die einer Notfallplanung gese1zt seien. Nach Ansicht von UNHCR illustriere 

dies den Bedarf an einem konsolidierten und koordinierten nationalen Autnahmesys

tem. Die Lücken. die im laufe der Zeit entstanden seien, hatten eine zusätzliche Belas

tung für das Aufnahmesystem als Ganzes dargestellt, so dass Italien nicht vorbereitet 

gewesen sei, um angemessen auf Notsituationen zu reagieren. wenn sie aufträten, wie 

jene im Jahr 2011. Das Innenministerium habe im Rahmen der Strategie zum Ausstieg 

aus dem Notaufnahmeplan versprochen, die Aufnahmekapazität des Schutzsystems 

für Asyl~uchende und Flüchtlinge (SPRAR) von 3.000 auf 5.000 Plätze zu erhöhen mit 

der Möglichkeit einer weiteren Erhöhung auf 8.000 im Falle von signifikanten Zuströ· 

men. ;uNHCA begrüße die Entscheidung des Innenministeriums, unterstreiche jedoch 

die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des AufnahmesYstems, die auch eine 

Unterstützung anerkannter Flüchtlinge nach der Anerkennung berücksichtigen solle. In 

der Tat sei festzuhalten, dass, obwohl die staatlichen Einrichtungen und SPRAR

Proj.ekte (die sowohl Asylsuchende als auch anerkannte FlüchUinge unterbringen könn

ten) in der Lage seien! den Aufnahmebedarf einer erheblichen Zahl an Asylsuchenden 

zu decken, die Unterstützungsmaßnahmen für anerkannte Flüchtlinge nach wie vor 

äußerst unzureichend seien. Asylsuchende, die einen Aufenthaltstitel erhalten hätten, 

hätten das Recht und die Pflicht, dem staatlichen Gesundheitssystem beizutreten. Die-
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. se Voraussetzung werde wn Asylsudlenden, die in SPRAA-Projekten unterg~t 
seien, in der Regel erfüßt Asylsudl81 ade hingegen, die nach Ablauf des Anfangszr· 
raums der gesal2fich vorgesehenen 20 bis 35 Tage in einem CARA verblieben, weil ~ie 

Zahl an verfügbaren Plätzen in den SPRAR-Projekten beschränkt sei, erhielten ni~t 

systematiSdt einen Aufenthallstite und könnten daher dem staadichen Gesundhe~

system nicht beibeten.. Asylsucheude, die' gemäß der Dublin-Verordnung nach ltal~en 
zurückgefiihrt wUrden, würden in der Regel an die HaupUlughäfen in Italien (Rom, tf;
land, in begrenzter Anzahl auch Bari und Veneätg) überstellt. Grundsätzlich würden ~ie 

Niehtregieru-, die die lnfOI maliOllSdienste unterhielten. vorab über ~ie 
Ankunft von .Dublin-FAiien• u11telTicl •letf um Informationen bereitzustellen und ~s 

Asylverfahren in Italien in Gang. zu setzen. Die Personen. die gemäß der Dubl~-
. 1 

Verordnung zurückgeführt wotden, erhielten von der Grenzpolizei am Flughafen ~in 

B~ungsschreiben, mit dem sie Asyl bei der zuständigen Polizeidirek1ion (Questu~a) 
beantragen könnten. Diese ~ige Direktion werde anhand einer Reihe von ~e· 
rien, wie z. B. dem Ort der früheren Asylregistrierung oder Verfügbarkeit von Plätzen! in 

. \ 

bestimmten Aufnahmezentren, festgelegt In Rom werde der Asylantrag unmittelbar ~uf 
. ! 

dem Flughafengelände registriert Gemäß Dubfm-Verordnung überstellte Personen. ~ie 

als Asylsuchende registriert seien. hätten bei ihrer Ruckkehr nach Italien in der R~ 
Zugang zu Transitunterbringungseinrichtungen, die in Mailand (35 Plätze), Rom (1~ 
Plätze), Veneätg (40) und Sari (20} zur Verfügung stünden. lntemationaJ Schutzbere~· 

tigte, die vor ihrer Abreise intemationaJen Schutz in ltaften erhalten hätten, erhien~ 

jedoch keinen Zugang zu diesen Einrichtungen, wen11 sie gemäß Dublin-Verordnu~ 

zurucf(ubersteltt wiirden (S. 5 bis n. In der Praxis gebe es ungeachtet signifikanl~r 

Verbesserungen weiterhin eine Reihe von Lücken, insbesondere hinsichtlich der AJf

nahm~ von Asylsuchenden und der Integration von Flüchtlingen und anderen Pe4· 
J 

nen. die intemationalen Schutz erhalten hätten. die zu einer Situation führten. in d~ 

eine erhebliche Zahl dieser Personen ein benachteiligtes und marginalisiertes Leb~n 

führten_ Die zuständigen Behörden hätten Anstrengungen unternomme~. 

das: Registrierungsverfatven für Asylanträge durd1 ein neues Onlinesystem und inten1e 
1 

Anweisungen zu beschleunigen, die Bearbeitung von Einzelfällen im gesamten Verfa~-
1 

ren zu verbessern und die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, an dem eine Person ihre * 
: 

sieht äußere~ Asyt zu beantragen, und der formalen Registrierung des Antrags zµ 
i 

überwachen und Verz0gerungen umgehend entgegenzuwirl(en. Trotz dieser positiver 
1 

Entwicklungen habe es weiterhin Berichte gegeben, die darauf hindeuteten. dass ip 

·Binigl8fl Fällen die Registrierung der Asytantrige erst mehrere Wochen nachdem Asyt 
; 

!Suchende ihre Absicht geäußert gehabt hätten, einen Asylantrag zu stellen, vorges~-

C 1 ' C I 0 7 I ' 1 ~I 
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hen gewesen sei. Von dieser Praxis seien auch die nach der Dublin·Verordnung nach 

Italien überstellten Personen betroffen, die in anderen europäisch~n Ländern internati· 

onalen Schutz beantragt hätten, nachdem sie zuvor durch Italien durchgereist seien. 

ohne einen Asylantrag zu stellen. Diese Verzögerung könne zu einem verspäteten Zu

gang zu den im Rahmen der Aufnahme gewährten Leistungen führen sowie zu länge

ren Zeitspannen, bevor über den Fall eine Entscheidung getroffen werde (S. 8). UN

HCR sei weiterhin insgesamt mit den Schutzstandards im Rahmen der Asylverfahren 

und· der Arbeit der Territorial-Kommissionen, einschließ lieh der Schutzquoten für Per

sonen, die internationalen Schutz benötigten, zufrieden. Die Positionen und Richtlinien 

vo1n UNHCR, z. B. in Bezug auf bestimmte Herkunftsländer oder rechtliche Aspekte, 

wie ·etwa die Furcht vor Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe, würden gebührend berücksichtigt Zwischen Juli 2012 und Ende Juni 

2013 seien in Italien 20.905 Asyfanträge (davon 20_590 Erstanträge) gestellt worden. 

Dabei seien die Antragszahlen im Vergleich zwischen dem 2. Quartal 2012 und dem 2. 

Quartal 2013 um 66 % angestiegen_ Im 2. Quartal 2013 seien 6.820 Entscheidungen 

über Erstanträge getroffen worden; in 12 % der Fälle sei Flüchtlingsschutz gewährt 

worden, 20% hätten subsidiären Schutz nach den EU-Bestimmungen erhalten, 22 % 

sei ein Aufenthalt aus humanitären Gründen zugesprochen und 46 % der Anträge sei

en abgelehnt worden (einschließlich Ablehnungen aufgrund anderweitiger Zuständig

keit nach der Dublin-II VO) (S. 10). Hinsichtlich der Aufnahme von Asytsuchenden be

stünden weiterhin erhebliche Unterschiede in den verschiedenen Teilen Italiens. die 

von der Aufr)ahmeeinrichtung und allgemein von der vor Ort bestehenden Praxis ab· 

hängig seien. Die Praxis der Beschränkung der Aufnahme in CARAs auf maximal 

sechs Monate, die bei Asylsuchenden unabhängig davon angewandt worden sei, ob 

sie in der Lage seien, für sich selbst zu sorgen, und noch bevor sie eine erstinstanzJi. 

ehe Entscheidung über ihre Anträge innerhalb dieses Zeitraums erhalten hätten. schei

ne B:bgeschafft worden zu sein. Davon abgesehen gehe diese Entwicklung nicht auf 

den Bedarf an einer Fortsetzung der Unterbringung von Asylsuchenden in Aufnahme

einrichtungen ein, die auf eine Entscheidung über ihreD Rechtsbehetf gegen ablehnen

de Entscheidungen warteten und die, auch wenn sie das Recht hätten zu arbeiten! 

eventuell nicht in der Lage seien, sich einen angemessenen Lebensstandard außer-

. halb der Aufnahmeeinrichtungen, einschließlich einer Unterkunft! zu sichern. UNHCR 

erhalte auch weiterhin Berichte über Fälle, in denen Asylsuchende nicht sofort Zugang 

zu Aufnahmemaßnahmen gewährt werde. wenn sie internationalen Schutz beantrag

ten~ sondern diesen stattdessen erst Wochen oder Monate später erhielten. Die Verzö· 

gerungen seien das Ergebnis struktureller Lücken und eines Kapazitätsmangels im 
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Dl!!;tel'leflmen Aufnahmesystem, langsamer Venrcaltungsverfahren und Problemen in 

Regisbation von Asylantrigen. Auch wann es lokal UntelSChiede gebe. seien aner

~ MaBrahmen zur Sicherung des LebensunterhaJt von Asylsuchenden im Falle 

· VerzDget ungen selten verfiigbar. Eine befristete finanzielle Unterstützung, die in 

n wrgaset:Jen sei, in denen sidl die Unterbringung in Aufnahmeeinrie.hbmgen ver

- : re (Art 6 Abs. 7 Gesetzesdekret Nr. 140fl005) werde nach Kenntnis von UNHCR 

gewährt Das Innenministerium habe Ende 2012 zugestimml im Rahmen des 

m-Proiek1s ein Überwadlungssystem in den staaaichen Einrichtungen testwei

se einzuführen. An jedem Ort, an dem sich S1aalliche Einrichtungen befänden. sei eine 

0. ~chungskommission eingerichtet worden. deren Vorsitz die lokale Präfektur füh

re. und deren M"ltglieder regionale Polizeidirektionen und Partnerorganisationen des 

P icfium-Projekts seien. Nach Ansicht von UNHCR sei dies ein erster Versuch. sys

t re Überwachungs- und Qualitätskontrollsysteme zu entwickeln. Dies setze 

ein starkes Engagement der Prifekturen und die Bereitschaft des Innenministeriums 

zu SidlersteRung von angemessenen Folgemaßnahmen voraus (S. 11 f_)_ Das 

SP System sei aufgrund seiner geringen Kapazität nur eingeschränkt fähig. eine 

a emessene Unta twingung für alle Personen mit Anspruch auf internationalen 

utz zu sichern. Nach den FOfSChungsbetictlten, die im Jahr 2011 veröffentlicht 

woraen seien. hätten schitzungsweise nur 32,4 ex. der Drittstaatsangehörigen, die eine 

, wn internationalem Schutz oder einen nationalen humanitären Schutzstatus er

hätten, Zugang zu der vom SPRAR bereitgestellten Aufnatvnehilfe, die auf sozi

ale Eingliederung ausgerichtet sei. Eine der offensichtlichsten und schwerwiegendsten 

ativen Folgen dieser Situation sei die Zunahme der Zahl von Flüchtlingen und an

intemationaJ Sdlutzberechligten. die in von Gemeinden unterhaltenen Obdach

rnc.~inlichtungen oder Notuntar1<ünften untergebracht seien. Zusätzlich lebe eine 

mende Zahl an international Schutzberechtigten, einSchlieBlich Familien mit Kin

und Personen mit geistigen Behinderungen, in armseligen Verhältnissen in 

6eh tfssiedlungen ,oder besetzten Gebäuden (sogenannte „Hot-Spots"), die in den 

gro stid1ischen Gebieten von Rom, Mailand, Florenz und Turin angesiedelt seien. In 

Z"'9 von der EuropäiSchen Kommission (aus ERF-M'ltteln) und dem Innenministerium 

erten und im Jahr 2012 von Caritas und dem italienischen Flüchtlingsrat (CIA) 

ichten Forschungsprojekten seien die Schwierigkeiten der Integration von 

ingen analysiert. und äae Tatsache hervorgehoben worden, dass eine steigende 

Zah an international Schutzberechtigten obdachlos werde oder verlassene Häuser 

Dt!!!;eD:e. Von einer Nichtregierungsorganisation in Rom durchgeführte Recherchen 
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habe ergeben, dass ca. 1 .700 international Schutzberechtigte in verlassenen Häusern 

lebten ($. 13). 

Ferner heißt es in den genannten UNHCR·Empfehlungen u.a., sowohl Asylsuchende 

als auch international Schutzberechtigte seien berechtigt, sich bei den Arbeitsämtern 

der Provinzen einzuschreiben. Doch die Mehrheit unter ihnen erhaJte keine speZifische 

Unterstützung, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sei, und daher hänen viele von 

ihnen keine realistischen Chancen. Zugang zu regulärer Arbeit zu finden (S. 15). 

Dem genannten Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und der Stellungnahme 

des UNHCR lässt sich aber - ebenso wie dem Bericht .UNHCR-Empfehlungen zu 

wichtigen Aspekten des Flüchtlingsschutzes in Italien· von Juli 2013 - unter Beruck

sichtigung der oben dargestellten Maßstäbe auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 

in ausreichendem Maße entnehmen, dass ein „systemisches Versagen" (vgl. zu die

sem·Begrrtf EGMR, Entscheidung vom 2. April 2013, a.a.O., Rn. 78) der Hilfs- und Un

terstü1zungsmaßnahmen vorliegt und das Asylverfahren und die Bedingungen für die 

Aufnahme von Asylbewerbern in Italien systemische Mangel aufweisen. Außerdem ist 

zu berücksichtigen, dass der UNHCR auch weiterhin eine generelle Empfehlung, Asyl

bewerber und Ausländer, die bereits einen Schutzstatus in Italien haben, nicht nach 

Italien zu überstellen, nicht ausgesprochen hat Dies ist deshalb von erheblicher Be

deutung, weil die vom Amt des UNHCA herausgegebenen Dokumente im Rahmen der 

Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Asylsystems in dem Mitgliedstaat. der nach den 

Kriterien des Kapitels III der Dublin 11-VO als zuständiger Staat bestimmt wird, ange

sichts der Rolle, die dem Amt des UNHCR durch die Genfer Fluchtlingskonvention 

übertragen worden ist; die bei der Auslegung der unionsrechtlichen Asylvorschriften zu 

beachten ist, besonders relevant sind (vgl. EuGH, Urteil vom 30. Mai 2013 - C-

528/11 -, juris, Rn. 44, mit Veröffentlichungshinweis u.a. auf NVwZ-RA 2013, 660 ff.). 

Dem Gericht liegen auch keine anderen aktuellen Erkenntnismittel vor, die unter Be

achtung der genannten Maßstäbe eine andere Entscheidung rechtfertigen wCirden. 

Dies gilt ebenfalls für das Gutachten von borderline-europe e.V. von Dezember 2012, 

das in dem vom Antragsteller vorgelegten Beschluss des OVG Rheinland-Pfalz vom 

19. Juni 2013 (· 10 B 10627/13 -) auszugsweise wiedergegeben wird (zum genannten 

Gutachten vgl. auch VG Hamburg, Urteil vom 18. ~uli 2013, a.a.O., Rn. 36, das inso

weit· teilweise sinngemäß - darlegte, dem Gutachten sei zwar zu entnehmen, dass in 

Italien insbesondere hinsichtlich der Aufnahmebedingungen, der Sicherung des Le

bensunterhalts und der Gesundheitsfürsorge der Asylsuchenden (einschließlich der 

sog .. Dublin-Rückkehrer) Missstände auszumachen seien. die Ausführungen in dem 
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Gutachten würden das Gericht aber nicht davon uberzeugen, dass es sich bei den •uf

~en Defiziten und Missständen um einen systemischen Mangel, d. h. um s1te

matische und landasweile Defizite handele, die eine individuelle Gefährdung ei~es 

jeden einzelamen oder einer nennermwerten Anzahl von Asylbewerbern im Falle ~er 

~chiebung nach llalien begründeten und von den i1alienischen Behörden tate1os 

~ würden)- Des Weiteren fUtven auch der genannte Beschluss des oyG 
Rheinland-Pfalz und der außerdem vom Antragsteller vorgelegte Beschluss des oyG 
NOrdrhein-Westfalen vom 25. Juni 2013 (- 19 B 441/13A-J unter Berücksichtigung ~er 

vorstehenden Erwägungen zu keinem anderen ErgebniS. 
1 

i 
Ferner ist anzufügen„ dass sich die Situation des gesamten Asylsystems in Italien ~eh 

den. aktuellen Auskiinften des Auswärtigen Amles sogar günstiger alS oben besch~e

ben darstellt (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 14. November 2013. a.a.~-· 
der iJn Anschluss an .AusfUhrungen zum Gutachten von borderline europe e.V. ausfü~r-

1 

te. insbesondere stalle sich die vom Verwaltungsgericht als untragbar kritisierte Unt~r-
1 

kunftssituation nach Auskünften des Auswärtigen Amtes an den 3. Senat des 0~-
1 

verwaltungsgerichts Sachsen--Anhalt als deutlich anders dar). · 

Außerdem verhilft es dem Antrag des Antragstellers nicht zum Erfolg, dass die Euro~
iSche Kommission am 24. Oktober 2012 ein Vertragsverletzungsverfahren (lnfri~
ment number 2012/2189) gegen. Italien eingeleitet hat ~s. 

1 

http://ec..europa.eu/dgs/home-affairs/What-&new/eu-law-and- ; 

monitoring/"mfringements_by_country_italy_en.hbn). Allein dieser Umstand führt nic}.t 

zu ·einem gegenteiligen Ergebnis (vgt EGMR - 1. Kammer-. Entscheidung vom 1~
Juni 2013 - 53852'11 -, ZAR 2013, 338 f. 1 An. 73 - Haliml/Österreich und Italien •• ~e 
offizielle Fassung in der englischen Amtssprache ist abrufbar unt~ 

http:/htudoc.echr.coe.int/Sites/engfpages/Seatch..aspx?i-001-122454; österreichisch~ 
Asylgerichtshof, Beschluss vom 23. Januar 2013 - 57 431489·1/2012 -. abrufbar unt~r 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumentwxe?Abfrage-AsylGH&Dokumenmummer=ASYLG 

HT_20130123_S7_431_489_1_2012_00). Gemäß Art 258 Abs. 1 AE.UV gibt d~ 
Kommission eine mit GrCinden versehene Stellungnahme ab. wenn ein Mitgliedsta+t 

1 

nach ihrer Auffassung gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat: z~· 
- i 

·ltOf' haC sie dem Staat Gelegenheit zur Au8erung zu geben. Kommt der Staat dies~r 
1 

:Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist nicht nach, so kanp 

die Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen {Abs. 2). Nach de~ 
~~egenwirtigen Sachsfand (s. genamte Internetseite) hat die Europäische Kommissiop 

der itaftenischen Regierung eine .Formal notice• Dbersandl Hierbei handelt es sich u~ 

\ 
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den ersten Schritt im Vorverfahren (s. Art 258 Abs. 1 Halbs. 2 AEUV). Dabei fordert 

die Kommission den Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme auf (vgl. Brinkmann in Hu

ber. Aufenthaltsgesetz, 1. Aufl., 2010, § 1 FreizügG/EU, An. 59). 

Offen bleiben kann. ob ein Antragsteller einer Oberstellung weitere den zustimmenden 

Mitgl.iedstaat betreffende Gründe erfolgreich geltend machen kann_ 

So stellt sich die Frage, ob auch das Drohen einer Verlettung von Att. 4 GA-Charta 

bzw . . Art. 3 EMRK im Einzelfall eine Ausnahme von der innereuropäischen Schutzver

mutung zu begründen vermag (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 14. Novem

ber 2013, a.a.O., das offenbar die Notwendigkeit einer solchen Einzetfallbetrachtung im 

Rahmen der Prüfung eines Selbsteintritts bejah~ S~hlussanb'äge vom 22. September 

2011 in dem Verfahren C-411/1"0 des EuGH. Celex·Nr. 62010CC0411, Rn. 112; Thym, 

ZAR 2013, 331 <334>. der ausführt, die Verwaltungsgerichte dürften eine Oberstellung 

aus Rechtsgründen einzig bei einer drohenden Verletzung des Art 3 EMRK bzw. Art. 4 

GA-Charta aussetzen; Marx, NVwZ 2012, 409 <412>. der der Ansicht ist, woUte man 

Art 4 GA-Charta unter den Vorbehalt .llsystemischa bedingter Verletzungen stellen, 

wäre dies konventions- und unionsrechtswidrig: vgl. dagegen Hailbronner{Thym, NVwZ 

2012, 406 <408>, die darlegen, dass man die sinngemäße Feststellung des EuGH in 

seinem Urteil vom 21. Dezember 2011, nicht .jede Verletzung eines Grundrechts durch 

den zuständigen Mitgliedstaar berühre die Verpflichtungen der übrigen Mitglie9staaten 

zur Beachtung der Dublin 11-VO (s. EuGH, a.a.0., Rn. 82), als Abgrenzung zwischen 

Art. 3 EMRK und sonstigen Grundrechten deuten könne oder der EuGH eine Ausnah

me wegen einer Verletzung von Art 3 EMRK im Einzelfall für unzulässig erachte; vgL 

dazu auch BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996 - 2 BvR 1938/93, 2315/93 -. juris, Rn. 189, 

mit Veröffentlichungshinweis u.a. auf BVerfGE 94. 49 = NVwZ 1996, 700, der ausführ

te, nicht umfasst vom Konzept normativer Vergewisserung über einen Schutz für 

FIOchtlinge durch den Drittstaat seien auch Ausnahmesituationen, in denen der Dritt

staat selbst gegen den Schutzsuchenden zu Maßnahmen politischer Verfolgung oder 

unmenschlicher Behandlung (Art. 3 EMRK) greife und dadurch zum Verfolgerstaat 

werde). Der EuGH hat in seinem Urteil vom 10. Dezember 2013 (- C-394/12 „, Celex

Nr. 62012CJ0394) allerdings sinngemäß ausgeführt, wenn ein Mitgliedstaat nach 

Maßgabe des in Art. 10 Abs. 1 Dublin 11-VO festgelegten Kriteriums dem Aufnahmege

such eines anderen Mitgliedstaats zustimme, in dem der Asylantrag gestellt worden 

sei, könne der Asylbewerber unter Berücksichtigung der oben unter den Randnrn. 78 
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u~ ;79 des Urteils des EuGH vom 21. Dezember 2011 wiedergegebenen Erwägu~en 

der: Heratlziehung dieses Kriteriums nur damit en1gegentreten, dass er systemi~e 

Män$Jel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber in 4em 
' 1 

zustimmenden Mitgliedstaat geltend mache, die ernsthafte und durch Tatsachen be~tä-

tigte .. Gründe für die Annahme darstellten, dass er tatsächlich Gefahr laufe. einer (un-
1 

mef1$d"lftehen oder. erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 der Grundr~te-

Charta ausgesetzt zu werden (Rn. 60). Dieser Frage braucht indes nicht weiter nJ,ch-
~ ' 

gegcµigen zu werden. 

Denn selbst wenn man davon ausgeht, dass eine derartige Einzelfallprüfung notwe~ig 

ist,, droht dem Antragsteller nach summarischer PrUfung im Faße einer Überstell~ng 

nach ·Italien aller Voraussicht nach keine Verletzung seiner Rechte i.S.\'. von Art. 4 qR

Chart~ und Art 3 EMRK. Es ist unter Berücksichtigung der oben bereits dargesteltJ.en 

Reiehweite des Schutzes dieser Normen bezüglich der Lebensbedingungen in ein~m 

. Mitgliedstaat und der aktuellen Sib.Jation in Italien weder ersichtlich noch vom Antr~g

stell~r subslantiien dargelegt worden, dass er im Falle einer Überstellung nach ltal~en 
1 

mit ausreichender Wahrscheinlichkeit in ei~ Situation geraten würde. die einen V~r-
sto8 gegen Art. 4 GR-Oiatta und Art 3 EMRK daratellen würde. Dies gilt unabhängig 

: dawn. ob man der Auffassung ist. eine solche Einzelfallbetrachtung müsse anges~ts 
· der VQm EuGH in seinem Urteil vom 21 _ Dezember 2011 dargelegten Bedeutung ~ 

: Gemeinsamen Europiisd'ten Asylsystems und des diesem zugrunde liegenden Vf r-

trauensgrundsatzes (a.aO., Rn. 75, 83 ff.) denselben PrUfungsmaßstäben genüg~n 

wie der. Nachwei.s systemisdler Mängef (OVG Sachsen-Anhalt. Beschluss vom ~4. 

'November 2013„ a.a_Q.; vgl. auch zum strengen PrüfungsmaBstab beZÜglich der ~m 

normativen Vergewisserungskonzept nicht aufgefangenen Sonderfälle BVerfG. U~il 
vorn 14. Mai 1996, a.a.O., Rn. 190) oder ob es ausreichte, dass es ernsthafte und 

stichhaltige Gründe dafür gebe, dass der Betroffene im zuständigen Mitgliedstaat ~t

säct11lich Gefahr laufe, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

:Behandlung ausgesetzt zu werden (vgl. EGMR, Urteil vom 21. Januar 2011, a.aq., 
l=tn. 365; ~I. auch BanklHruschka, ZAR 2012, 182 <186>. die austUhrten, bei der Pr9-

1 

1\.rng der EinzeHäJle gelte die (Widerlegliche) Sicherheitsvermutung). Denn in beid~n 

1=äJ1en isr das Vorbringen des Antragstellers nicht ausreichend, der zur Begründu~g 

~nes Antrags auf Gewihrung vorläufigen Rechtsschutzes unter Bezugnahme auf d~ 
1 

"oo ihm und oben bereits genannten Beschlüsse des OVG Nordrhein-Westfalen u11 
cles OVG Rheinland-Pfalz lediglich vorgetragen hat, die Aufnahmebedingungen fUr 

1 

Asylsuchende in llalien seien katastrophal und er befürchte. eine menschenunwürdige 

Unterbringung und Behandlung zu bekommen. Dieser Vortrag lässt nicht den Schlu$ 

(.. I '0 1 0 7 1 'J ~I 
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zu, er werde im Falle einer Überstellung nach Italien mit hinreichender Wahrscheinlich

kei erstmals in eine Lage geraten, die mit derjenigen vergleichbar ist, die der EGMR 

im enannten Urteil vom 21. Januar 2011 zu beurteilen hatte (vgl. allgemein zu einem 

Ve gleich der Verhältnisse in Italien und Griechenland EGMR, Entscheidung vom 2. 

Ap il 2013, a.a.O., Rn. 78). Dem Urteil des EGMR lag ein Fall zu Grunde, in dem ein 

. Au länder in Griechenland nach seinen Angaben monatelang in extremer Armut gelebt 

ha~e· .und seine elementaren Bedürfnisse nicht habe befriedigen, sich nicht habe er· 

. nä1'en und nicht waschen können sowie obdachlos gewesen sei (a.a.O., Rn. 254). 

Da~ber hinaus lässt sich seinem Vorbringen nicht entnehmen. dass er außergewöhnA 

. lieh! z~ingende humanitäre Gründe im Sinne der Entscheidung des EGMR vom 2. April 

. 2013· (a.a.0., Rn. 71) für sich in Anspruch nehmen kann. 

Ab esehen hiervon bestehen auch Zweifel bezüglich der Glaubhaftigkeit des Vorbrin· 

ge s des Antragstellers. Obwohl er nach dem oben bereits genannten Auszug aus 

VIS - Antragsauskunft - vom 7. Juni 2013 am 3. April 1989 in der Elfenbeinküste 

ge oren worden ist, behauptete er gegenüber der Regierung von Oberbayern - Auf

na meeinrichtung für Asylbewerber München • laut Aufnahmeschein/Protokoll am 4. 

· Ju i 2.013, er sei am 5. April 1997 in der Elfenbeinküste geboren worden. Bei der Asyl

. an · agstellung am 7. Juni 2013 gab er offensichtlich ebenfalls nicht sein richtiges Da

tu an, weil in dem vom Antragsteller unterschriebenen Asylantrag der „31.12.1994" 

als G.eburtsdatum gena.nnt wird. Des Weiteren gab er im .Asylantrag im Vergleich zum 

· Au zug aus dem VIS nicht se~nen vollständigen Geburtsnamen und einen anderen 

Ge urtsort an. Darüber hinaus gab er bei seiner Befragung zur Vorbereitung der AnhöA 

am 7. Juni 2013 unter Berücksichtigung des Auszugs aus dem VIS wahrheitswid

n, er habe noch nie einen Reisepass besessen. Außerdem ist unter Berucksichti· 

g seines Visums sein Reiseweg nicht glaubha~ Bei seiner Anhörung am 5. August 

2013 behauptete der Antragsteller, im April 2011 sei er von der Cöte d'lvoire nach 

Gh na gereist. wo er bis Ende 2011 an einem unbekannten Ort gewesen sei. Von dort 

sei er weiter nach Togo gefahren. wo er sich ca. ein Jahr aufgehalten habe. Danach 

sei r über Marokko mit dem Boot nach Spanien und mit dem Bus nach Madrid gereist 

An chließend sei er von dort mit dem Zug nach Deutschland gefahren. Ober einen 

Auf nthalt in Italien berichtete er in diesem Zusammenhang dagegen nicht 

Da über hinaus ist im Fall des Erlasses einer Abschiebungsanordnung nach § 34 a 

As IVfG auch zu überprüfen, ob sich der Ausländer gegen die Modalitäten des Voll

der Aufenthaltsbeendigung wendet (vgl. BVerfG. Urteil vom 14. Mai 1996~ a. a. 0. 
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. Rn.~~) oder inlandsbezogene Absdiiebungs- oder Vollstreckungshindemisse geltend 

: ma~~ ffir deren Prüfung in äl8S8m Fall ausnatmsweise das Bundesamt zuständig ist 

: (vglt Nds. OVG, Beschluss vom 2. Mai 2012 - 13 MC 22112 -. juris, Rn. 27. mit Veröf

, fentffchungshinweis auf lnfAuslR 2012, 298). Derartige Gründe sind aber ebenfalls we· 
i 

: der ~ichtlich noch vom Antragsteßer substantiiert dargelegt worden_ 

.Abs~:tdieBend ist - ohne dass es in diesem Verfahren entscheidungserheblich ist - da

raut1 hirzuweisen, dass der Antragsteller schon unter Berficksichtigung der vorstehen

: den: Erwägungen keinen Anspruch darauf hitte, dass die Antragsgegnerin seinen 

:Asy1~nb'ag im Wege des Selbsteintritts gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Dublin 11-VO prüft 

.Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedstaat abweichend von Absatz 1 einen von 

:einem prittstaatsangehörigen eingereichten Asylantrag prüfen, auch wenn er nad"I den 

:in di~r Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist Gemäß 

SatZ 2 wird der betreffende Mitgliedstaat dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat im 

Sinne dieser Verordnung und ubemimmt die mit dieser Zuständigkeit einhergehenden 

VerP;flichtungen. Abgesehen hie~on vermittelt diese Vorschrift keinen subjektiv öffent· 

lich-trechtlichen Anspruch darauf, dass der den zuständigen Mitgliedstaat bestimmende 

~itg~t verpflichtet ist, den Asylantrag in einer Situation, in der die Überstellung 

·~in~ ~bewerbers an den ursprünglich als zus1änä19 bestimmten Mitgliedstaat we
!~en ~es Vorliegens systeinischer Mängel im oben beschriebenen Sinne unmöglich ist. 

auf der Grundlage von Art 3 Abs. 2 Dublin 11-VO selbst zu prüfen (vgL EuGH. Urteil 
1 

'~m ~ 4. November 2013, a.a.O., Rn. 36 f _; VG Oldenburg, Beschluss vom 11. Dezem-

ber ~13 • 3 B 6820/13 -. V.n.b.). 

Weitere Gründe, die dem Begehren des Antragstellers zum Erfolg verheffen könnten, 

sind lilicht ersichtlich_ 

[~ l<pstenentscheidung folgt aus den§§ 154 Abs. 1VwGO,83 b AsyfVfG. 

2. Mangels hinreichender Erfolgsaussichten des Antrags auf Gewährung vortaufigen 

Flech~u1Zes ist gemäß § 166 Abs. 1 Satz 1 VwGO On der seit dem 1. Januar 2014 

g.ste~en Fassung) i.V.m. den §§ 114 ff. Zivilprozessordnung in der bis zum 31. De

z;~ber 2013 geltenden Fassung (ZPO a.F .) auch der Antrag auf Bewilligung von Pro-
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:zess ostenhilfe abzulehnen. Die Vorschriften der ZPO a.F. sind entsprechend § 40 

Satz 1 des Gesetzes betreffend die Einführung der ZPO (EGZPO) (s. Art 5 des Ände-

1~ung gesetzes vom 31. August 2013 (BGBI. 1. S. 3533)) für diesen Rechtszug anzu· 

en, weil der Antragsteller vor dem 1. Januar 2014 Prozesskostenhilfe beantragt 

,i\bg sehen hiervon besteht - auch wenn dieser Gesichtspunkt hier nicht rechtserheb„ 

lieh i t- in Verfahren wie hier. in denen gemäß§ 83 b AsylVfG Gerichtskosten (Gebüh

ren nd Auslagen) nicht erhoben werden und die Beteiligten nicht verpflichtet sind. sich 

durc einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen (s. § 67 Abs. 1 und 4 VwGO), für 

c3ine !mittellose Partei nur dann ein Rechtsschutzbedürfnis, wenn sie zugleich die Bei

'~rdntng eines vertretungsbereiten Rechtsanwalts beantragt oder glaubhaft macht 

dass 1 sie sich vergeblich um einen vertretungsbereiten Rechtsanwalt bemüht hat (vgl. 

Bay. lvGH, Beschluss vom 21. August 2006 -12 C 06.1755-, juris, Rn. 2; BVerwG. 

l3esc luss vom 17. Februar 1989 - 5 ER 612/89 -. NVwZ-RR 1989, 665 <666>). Der 

;~ntr gs:teller hat aber sinngemäß lediglich bea·ntragt, für die Durchführung des Verfah

r:ens rozesskostenhilfe zu bewilligen und .einen Rechtsbeistand anzuordnena. 

[)ies r :Beschluss ist insgesamt unanfechtbar(§ 80 A.5ytvfG). 

Osterloh 
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